
Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 28.02.2017

Sitzung : 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017024/3

TOP 2.17 : Gesellschaftsvertrag der Köthen Kultur und Marketing GmbH 
(KKM)

Protokolltext

Herr Stößel unterliegt dem Mitwirkungsverbot und nimmt weder an der Diskussion noch an der 
Abstimmung teil.

redaktionelle Änderungen:
§ 10 Tätigkeit des Aufsichtsrates
(2) Die Sitzung des Aufsichtsrates wird von seinem Vorsitzenden mindestens viermal im Jahr 
einberufen, außerdem, wenn es der Vorsitzende nach seinem freien Ermessen für erforderlich hält, um 
die Belange der Gesellschaft zu wahren.

§ 13 Zuschüsse der Gesellschafter
(7) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert die Tätigkeit der Gesellschaft durch Zahlung eines weiteren 
jährlichen Zuschusses in Höhe von 175.513,56 Euro. Der Zuschuss wird jeweils zu 25 v. H. des 
jährlichen Zuschusses zum 15.01., 15.04, 15.07. und 15.10. fällig. 

Antrag StR Reisbach:
Übertragung der KKM an den Landkreis und Entbindung der Stadt von allen Pflichten.
Abstimmungsergebnis: 4 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen, 30 Enthaltungen

 
Antrag StR Heeg:
Durch folgende Änderungen im vorliegenden Gesellschaftsvertragsentwurf der KKM soll ein 
angemessener Einfluss der Stadt Köthen und des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hergestellt werden.  
1. Der Gesellschafterversammlung sollen folgende Beschlussgegenstände zugewiesen:  
a. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführer (vgl. § 46 Nr. 5 GmbHG) sowie der Abschluss und 
die Änderung von Anstellungsverträgen mit der Geschäftsführung  
b. Genehmigung des vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplanes  
c. Weisungsrecht des Gesellschafters gegenüber der Geschäftsführung. Im Gesellschaftsvertrag sind 
somit § 8 im Absatz 1 (Einschränkung Weisungsrecht des Gesellschafters) sowie im Absatz 2, § 9 
(11), § 12 (2) §13a Abs. 4.4 zu korrigieren. 
2. die Vorlagepflicht der Aufsichtsratsunterlagen entsprechend der Einberufungszeit von 2 Wochen vor 
der Sitzung festzulegen, um die Möglichkeit der nach § 131 (1) i.V.m. (3) KVG LSA geschaffene 
Weisungsmöglichkeit der Stadt und des Landkreises gegenüber den Vertretern im Aufsichtsrat in 
angemessener Zeit ausüben zu können.  
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen



Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 28.02.2017 IST Stimmberechtigte 35

TOP 2.17 Befangen 1

Ja-Stimmen 26

Nein-Stimmen 7

Beschluss entspr. prot. Änd. Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 01.03.2017

Bernd Hauschild


